
Die Übertragung der unterschiedlichen Aufgaben 
beinhaltete jedoch KEINE Luftsportgeräte.

GG Artikel 87d Abs. 22  - Aufgaben-Übertragung 

Luftrechtliche Gliederung in Deutschland



Luftsportgeräte

UL-Flugzeuge

Hängegleiter

Gleitschirm

Sprungfallschirme

Gleitflugzeuge

Beauftragten-Verordnung

Luftsportgerät
Seit 1993



Beauftragter

Beauftragten
DULV
DFV
DMFV

• Lizenzen 
• Lehrberechtigungen 
• Start- und Landplätze 
• Betriebsaufsicht
• Kosten der Verwaltung. 

Hängegleiter / Gleitschirme

Keine Beauftragung
über die Zulassung
von Gleitschirmen

DAeC



Prüfstellen

LBA anerkannte Musterprüfstellen für Luftsportgeräte

Rechts- und Fachaufsicht
Anerkennungsbehörde

Modelle

DMFV

Sprungfallschirme

EAPR

Motorschirme
UL‘s

DULV

Motorschirme

EAPR

Gleitschirme

DHV

3.DVLuftGerPV

Hängegleiter

DHV



Lufttüchtigkeitsforderungen

Musterprüfstelle
Vorgaben

LufttüchtigkeitsforderungenAdministration

3. DVLuftGerPV
Anerkennung von

Prüfstellen zur
Musterprüfung von
Luftsportgeräten

NfL II  91/09
Bauvorschriften für Gleitschirme

Mindestanforderungen

Beauftragte Prüfstellen Gerätehersteller

DHV EAPR PMA



Zusammenfassung

• Gleitschirme …
•…sind keine Luftfahrzeuge, sondern leichtes Luftsportgerät
•…unterliegen nicht der Kennzeichnungspflicht
•…werden von den Beauftragten und Musterprüfstellen betreut

• Lizenzen 
• Lehrberechtigungen 
• Start- und Landplätze 
• Betriebsaufsicht
• Kosten der Verwaltung
• Wettbewerbe 

Technik Referat

• Gesetzgebung
• LTF 
• Anerkennungen 

• Musterprüfungen
• Betriebsanerkennungen


